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CHECKLISTE: 
Rückfragen des Finanzamts richtig beantworten

	

	Prüfpunkte
	Erledigt?

	1. Rückfrage gründlich gelesen und verstanden? 
➔ Worum genau geht es? Welche Unterlagen oder Erklärungen fehlen?
	❏

	2. Interne Rücksprache gehalten? 
➔ Vorstandsmitglieder oder steuerkundige Person informiert?
	❏

	3. Keine vorschnelle Antwort gegeben? 
➔ Erst prüfen, dann antworten – ggf. Fristverlängerung beantragt?
	❏

	4. Nur zum angefragten Sachverhalt Stellung genommen? 
➔ Keine zusätzlichen Informationen, die neue Fragen provozieren könnten?
	❏

	5. Unterlagen sorgfältig zusammengestellt? 
➔ Nachweisebeschriftet und eindeutig zugeordnet?
	❏

	6. Schriftlich geantwortet – nicht telefonisch? 
➔ Antwort mit kurzer Einleitung und klarer Gliederung?
	❏

	7. Kopie der Antwort abgeheftet? 
➔ Für spätere Rückfragen oder eine mögliche Betriebsprüfung?
	❏
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